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 Veröffentlicht am 30.10.1990

Norm

StGB §12 Bc

StGB §127 G

StGB §130

Rechtssatz

Das bloße Wissen, sei es auch eines Bandenmitglieds, über die konkrete Verübung von Diebstählen durch andere,

jedoch ohne jede eigene Beteiligung daran (§ 12 StGB), reicht (nicht nur für eine Zurechnung der Quali9kation nach §

130 zweiter Fall StGB, sondern überhaupt schon) zur Verwirklichung des Tatbestandes nach § 127 StGB nicht aus.
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